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401 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalr 3tes(V.C.P.). 

" 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1947, 
womit die Vorschriften der Strafprc;>zeß'ord
nung und einiger anderer Gesetz~ abgeändert 
und ergänzt werden (Strafprozeßnovelle vom 

Jahre 1947). 
. Der Nationalrat hat heehlosslen: 

Änderungen der' Strafprozeßordnung. 

§ 1. :Die ösot,erl'eichisru.e Stl1aifprozeßOilXI.nlung' 
1945, A. 'S1g. Nr. 1, wil'd ,a'bgeän,dert, ergäm!Zt 
und betii.chtigt wie' ifollgt: 

1. 'Im § 34 halt leller z~,e~ote Absatz zu l,autetn: 

,,(2) Sie können jedoCh, falls ,dem Beschuldig
ten mehrere 'stmfbare Handlu.rugen +ur Last 
lie~en:, von, der Ver~olgu'ng einlZelner ,a.bSiehen 
oder unter' Votrlbeha,lt,en &päterer Verofolig,Uing zu
rücktreten (§ 363, Z. 3), wenn das v9raussicht
lieh weder ,auf die zu verlhätllg~ende Stnafe noch 
auf .die Enotocheidung über Maßna!hmen der, B~
serung und Sicherung noch auch auf die mit der 
Verurtcilung verbundenen Rechts'folgen wesent
tichen Einfhilf hat. [Jas gleiche gilt, wenn der 
LBe:SichuJ.:digte wegen einer von m.ehrer,en st11af~ 
baren, Handlungen ,an eine tauslän;el'ische LBehlörde 
auSgeliefert wird und die 'Strafe oder ,die Maß
IlJahme"d!el:' lBeSl>erU:IlJg oder Sicherung, zu ,der .die 
Ver.foJ,gung ,im. I.nJlian.d wegen dier übr.igen ~tmf
baren H:mdlungen :f.üh["en kann, geg,enüber der 
Stnafe oder de'r, M,aßntahme der lBesserung oder 
Sicherung, lauf d~evoroau&Sichdieh ,im ,,A:us'Lanid 
erkanm werden wi;r;d, ,nicht ins Gewi,cht fällt. 
Nimmt ,der ISOOlatslanw,altspäter .d:i'e vOI'behal
ten:e V,erfolig\llng wieder auf, ISOo ist ein albel'ma!;i
ger V orbelhalt ~n Ansehung ein:zdn.er st~aJbal'er 
Handlungen unzulässig. Der Sttaa1:5lanwak ~ann 
ferner 'Vondierr VenfoLgung einJes :im iAusland he
gJaJng,enen Ver'bl1echens ,abSiehen odetr 'zurück'tl'eten, 
wennl der Täter SchOill !im . A uslland: da:für ge
!Straft worden urod nicht i<l!lizunehmen ist, daß 
das, mJändWsme Geriicht ~ine, s'trenge'l'e Swa.fe ver

. hängen weride. :D~e dem lp.tiv1athet,eiligoten nach 
den '§§ 48, 49 und 449 zwtehenlden. Rechte 
wenden ,durch d.iJes,e [Bestimmung,en. nicht berührt." 

2. Dem § 194 werden allS z'W,eiot~ AJbsatz 
folgende Bestimmunlgen langefügt : 

" (2) Anträge, die auf, einen 'solchep. ,Beschluß· 
des Ge,J.'i,mtshof'e6 zweitleI' Ions'tanz a1bziden, sind 
vom Unte1'S'Uchungsr1choter a!ls offenlb~ u.obe
gründet lJU verwe1'f,en, wenn ,dier iUntel-suchUinlgs
r.ichtler und der Stlaoa'ts,anwalt· ülbere,instimmend 
der OberiZ!eugungsi1llid, daßdi.e U:n:tersuchung6-
Ihaftaus einem der im§ 175, Z. 2, 3 und 4, 
anlgeführten GrÜ'n,de gelboten ist und, faUs nur 
derHatt~rund nach § 175, Z; 2, vorl.i,egr, dieser 
durch S~cherhe.it6,leistu,mg ,nicht lbeS>ei't~gt wel'clen 
kann. Gegen ,eine 'solche Entsch~du:ng does Unlter
euehun,gsricht,en ~9t kein Rechtsmitt.el zuläs~iig." 

Die hishenuge ,BestimIl1!1llng des ,§ 194 erhält 
die Absatzbezeichnunlg ,,(1)". 

3. Tm i§ 36<3, Ahs. (1), that die Ziff,er 3 zu 
!:auten: 

,,3. wenn si,eh der Stoot!>anIW,:!'k lbei ,dem Rück
tritt von der V,e:nfolg:ung n,ach § 34, Abs. (2), 
oder bei delf Erlk.l~rung ina.ch§ 57, Albs. (3), die 
spätere VerfoLgung yoribehalten hat und seit 
der reehtl>kräJ'uilgoen lBeendllig:ung des inländischen 
Stmfverfanrens noch nicht me!hlf als drei Mo
nate oder seilt, derr,ech:t~krä:hi.~en iB,eendig,uIlJg 
des ausländ,j.gchen Straifverfalhrens noch nicht mehr 
als .ein] a'hr verstliichen ist; wenn dem Anklüge'r 
bei ,der Beendigung des Strafverfahl:'ens wegen 
eines Verbrechens ,oder Vergehens die Ver
folgung wegen anderer strafbarer Handlungen 
vorlbehalten wOl:'den ist oder wenn sich emt 
nachlher Ver:dachtsgrunde für eine ander~ früher 
begangene strafbare HandlUill'g ergeben haben;" 

4. :Dem § 397 we(1(:);en l<l!l;zwe1ter Ahslatz 
folgende !Bestimmungen anlge<f.üg't: 

(2) Wird der zu einer iFreaheitsstrafe Ver
une.ilte an ,eine ,a.usländische lBehörde lausgelie
f,e!'t, soo hmn von der Vollstreckung oder der 
weit,eren Volht!'eckul1Jg der" ~rci!he~tsstraf,e ,a;bge
sehen wel'den. Wenn ,d~r Verurtei1te in das 
Bund;es:gebiet ;zuruckJkehrt oOder zuruckgebramt 
wind, k,ann die L5tnafe il1Ja,chttägli,ch vollzogen 
we1'den. Hat der Vorsteher dies Gericht'es Boe
deniken gegen den Antmog des 'Süa.a:ts,an,wlakes, 
von der VoHsotreckun:g <?der weiteren Volls'trek
k'ung der St:rafe' 3Jbzusehen oOdier sie nachträg-
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lichzu voOHziehen, SoO hoOlt er die Entscheidung 
.des Gerichtshof,es erster Instanz ein." 

Die bisherige lBastimmunrg ,des ,§ 397 erhält 
die, Arbsatzbezeichu'u'ng • ,,( 1)". 

,_ 5. nie §,§ 401 und 401 !a haben zu !,autJen: 

§ 401.(1) ~uf Antrag ,des Verurteilten kann 
der Ger,ichtshof 'erster Instanz :die VoOl:lstreckung 
,t'inerFrei1heitsSltl'1aJ,e, die e:in Jahr ni,cht ülber
~teiJgt, aufschi'eben; Wenn durch die ulwerzüg
li,che Volhtreckung der :Erwclrb des Verurt,eil
ten ode'r .der Unt,erhak 'seiner 'schuLdLosen lFami
lie '~eHiJhrdet würde' odere,in Auf6chub zur 
Ordnung von Familienangelegenheiten dringend 
geboten ist. • 

(2) 'Das gleiche Ikan~ a·uf Antrag einer öffent
li,chen 'Behörde g.eschehen,w:enn di,e Arlbeit~raft 
des V,erurteih;.en 1,ür d,ie Volksw'~rtschaft dringend 

•• ' • I 
nioug Lst. c,. ' 

(3) tDer" Auf,schuhda:r.f ni,eht bewilligt wCliden, 
wenn :der Verurtcitte crlach der Art und dem 
Beweggrund lSeiner stnafbaren Handlung oder 
nach !Seinem :Lebenswa'ndel für die Sicherheit des 
Snaates, ,der PersoOn oOder delS Ei,gentums :beson
Jers ,gcfährLich :ißt. 

(4) Der A'ufschUib .dar,f d:as unlbedirugt not we.n
di,ge Maß nicht ,ülbers,chreiten. &soH in der 
Regel nicht mehr ,aLs sechlS Monate hetmgen. 

(5) Die Bewilligung kann an ,die iLeistung einer 
Sicherheit f§ 193, Albs. 1(1)] geJmüpft werden. 

(6) !Sind der Vürsrtzerude und der Staatslanwah 
ü~bereitllS1tJi,mmend der Memup,g, ,daß der Auf
schulb 'z'u be<wiHitgen sei, '~o ·'bedarf es ke.j~r 
B,eschlußfa;SlSiUng ,im 'Senate. ' 

(7) ~in Snmf,aufs,chu!b, ,durch den die VüUsrrc,k
kung,de;r Stmf.e 'um mehr: ,als lS,e,chs Monate, vom 
T:IIg!e des Eintritts ,der Rechtskraft des Uroom 
,an 'gerc'chnet, hin:l!uL'llgeschoben würde, kiann nur 
mit Genehmigung des Gerich'tshQfes zweiter In
et'anz gewährt 'W,erden. 

(8) Gegen di,e IEntschei,dun.g,en j'st 'kein Rechts~ 
mi'ttet Z'ulässig. . 

(9) Mi&braucht ',der Verurteilte ,di,e Freiheit, 
S'O Iu..t der .Acu:f.sdtu'b zu WIi,der,rufeil·. In d:1.esem 
Falle. oder wenn der Verurteilte ,die 'Str,af,e ,aus 
seinem V erschuIdennicht :re,chtz.ei,tig .allltrj'tt, ist 
die heStelhe Sicherihcit voOm 'Gerichte für 'V'er-' 
faUen zu erklären fl§ 193, Albs. 1(3)]. 

§ 401 a. (1) Die VoUstreckung der Fr.eiheitL'l
stra'fe ,darf in der Regel ni,cht Uinte&;rochen 
werden. 

(2)W,enn ein Todesf':I!l1 oder eine ,dring,ende 
und wichüge 'F:I!milienan:gelegenheit die Albwesen.
heit eines St11a~gefangenen, der' eine ein J.a'hr 
nicht ü!ber!>teig,ende ,Freiheitsstrafe zu v,et1bü&n 
hat, .bei seiner !FamHie notwendig macht, !kinn 
der Gerichtshof ,erster lfioISt,anz di,e ü,nlneribrech'Ullig 
des VQllzlUrgesfür ,are Dauer von höch!>oons a:chlt 
T .agen bewi,I'Li:gen. 

(3) EbefiolSü ,kann di,e u,ll!terrbrechung_ d.es VoH
zuges ein,er ,sQ1chen Freähci-rSlS,tmf.e auf Ant'f!a:g 
einer öffendichen 'Behörde rurdie nauer von 
höchst'ens drei Monaten :bew~Higt ~e'rden, wenn 
die Ar'bei,tsk,naftd!es MJliaf.g-ef.angenen für die 
VoLkswi:rtschaftdringe.nd nötig ist. 

(4) !Die Un,nerbrech'ul11g ,der 'Stmfivollstreckung 
darf Inicht bewiUigt wemden, wenn der Ver

. urüeil:te l11a'ch der Art ocJ.er dem Beweggrull!d 
seill1er stra!f'baren Handlung. oder nach seinem 
Lebe:nswandd ,fü,r ,die Sicherheit' des' 'St:llat'es, ,der 
P,ersorr oder ,des!Eo~rgentums lbeson.d:ers, gefäht
Li~h ist. 

,(5) nas Gß1"icht kann· eine Sicherheits1eistun.g 
fordern oder .aooer.e ,~OIl"'kehrungen :zu:r Siche
J'lung .des weit,eren V oll:zu'gesd~r Straf,e :~reffen. 

(6) Stimmen der Vorsitzen.de· 'Und der Süaats
anwalt ü!betei,n, di,e Unte,rlbr,echullig zu hewi11i
g,en, Sü 1Jedad es keiner iBescülußfassimg lim 
SeD.,ate. 

(7) Gegen die :Enitschei,du:ng iISt k~iti RechtlS-
mitt,el zulässig.' , 

, (8) ,Mißhr:aucht ,der ~erurte1lte diePreiheit,' 
soo ist di~ Unterbrechung des Strafvollzuges zu 
wi.derrufen. In .diesem Fall oder wenn ,der Ver
urte:il'bedie Stl1a:f,e aus ,seinem Vers'chuJ.den nicht 
'rechtzeiJti.g wieder :<1Jntni,tt, ist ,die bestellte Sieher:
he,it 'Vom Gerich't,e .f,ur 'Verf.a:Uen zu erklären. 
[§ 193, Ahs. (3)]." .' 

6. Im 'zw,eitüen Absatz des § 466 tt:etenan die 
Stdle .der W ornc ,,!binnen ,einer W och,e" die 
Wort,e "binnen drei, T,a:g,en". 

:Xnderung~n des Bundesgesetzes über die Unter
bringung von Reehtsbreehern in Arbeitshäusern. 

§' 2. Das iB'lmdesgese,tz vom 10. Juni 1932, 
B. G. BI. Nr. 167, üJber di,e Unterbringung von 
&echtsbr~chern in Ar:bei,tshäusern, wird ergän'zt 
wie ,fi,>lg't: 

1. Dem§ .5 werden als Ajpsatlz (3) foLgende 
,Bestimmungen angefügt: 

,,(3) Wird der Verurteilte an eine afllSländilSche 
Behiörde ausgeliefert, 'soo kann die Unteribring.ung 
odler .die weitere VolIzi.ehun'g umerbleilben. lDie 
Unterbringung kann nachträglich volLzogen 
werden, wenn der Ver.urteilte in das Bundes
gebi,et Z!urücklkehr~oder ,zul1Ückgebracht wind," 

2. Im ,§ 7, Abs. 1(1),im§ 9, Albs. (2), undirrn 
§ 10, iAbs. {1), 'treten an die SteIle ,der Worte: 
,,§ 5, Albs. (2)", jedes mal die .worte: ,,§ 5, 
Albs. (2) und (3)". . 

Änderung der gesetzlichen Vorschriften über die 
Tilgung von Verurteilungen. . 

§ 3. Das Gesetz vom 21. März 1918, R. G. 'BI. 
Nr. 108, über die Ti,J.gung der VerurteiLung :wir.d 
albgeändert und ergäniZt wie foOlgt:. 

1. Im en,ten Absatz des § 2 hat die Z. 2 ,zu 
lauten: 
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,,2. 10, Jahre, wenn er wegen eines der im 
zweilten Albsa1tlZe des § 6 des Gesetzes VQm 
15. November 1867, IR. G.Bt Nr. 131, aUlf,ge
zälhlten Verbrechen 'zu einer strengeren Strafe 
lI,ls einer sechs.mona~i,gen Arre6tstra1fe oder wegen 
einer anderen strafibaren Han'dlun'g zu einer 
sechs ,Monate ü1bersteigenden Arreststtafe ver
urteilt worden ist;" 

'2. Dem § 5 wird als Absatz (4) foLgende Be-
stimmungang,e:fügt: . _ 

,,(4) iSind der Vorsitzende 'und ,der Staatsanwalt 
übereinstimmend der '!Meinung, ,daß Idie Tiilgn.ling 
zu g~ä!hren· sei, so bedarf es keiner Besdll<uß-
fas<Sung im Senate." ' 

i\nderungen der Befreiungsamnestie •. 

§ 4. Das IBunde!jlgesetz vom 6. Mäl1z 1946, 
B. G. BI. Nr. 79, ülber .die Einstellung von. Straf
verfahren, die Nachsicht von Strafen und die 
Tilgung von Verorteilulngen aus Anlaß deriBe

, freiung -österreichs' (Befreiulllg<Sannnesri:e) wi~d ab-
geändert., wie .folgt: ' 

1. Dem§ 8 wind allS Abs. (2) Ifolgende [ß,e
stimmuri'g an,gdügt: 

,,.(2) iSind 'der VQrsitzen,de und der Staatsanwa.lt 
ülber~instimmend der IMeinung, daß di~ Vero,r
teilung als nicht erfol,gt zu :gelten 'halbe, S'O :bedarf 
es keiner 'BeschilußJas<sungim Senate." 

Die bisherige !Bestimmumg des § 8 erhält ,dl'e 
AJbIS atzbezeichnung ,,( I)" . 

2. Lm§ 12, ,Albs. (1), hat die Et. b) zu la~'ren: 
"b)al1e Verul1tei,1-~ngen wegen dier im § 1 an

geführten stra,Jibaren Handlu·ng,en o'der 
wegen .eIer jm § 2,- Albs. {1), ,ihezeichneten 
Verbrechen." 

Verfolgung und Bestrafung von Obertretunge'n 
gegen die Sicherheit \ der Ehre .• 

§ 5. (1) Der Art~kel I und :die &irauf sich be
zi-e'henden Bestimmungen de<S ArtikeIs III ,d~s 

3 

Bundesge<SetlZtCs 'vom 17. August 1934, B. G. BI. 11 
Nr. 214, ülb.er ,die Vetf01g:ung IUtld13estra!fiwng 
von übertretungen gegen die - Sicherheit der 
Elhre, sowie dasdi,eses iBundesgesetz ahändernde 
Bundesge<Sevz, . ,B. G. BI. Nr. 509/1935, werden 
aufgelhdben. 

(2) Hat vor d:effi lrukraJttrercn. d.as vOlr;I~egen
den Bu:nde:sg'esetzes, der iB,el:eidig,te lau.f Grund der 
·dur,ch Abs. (1) a'UJg~hobenen iBe6t~mm1l'ngen den 
Antl'a,g auf Ver:folgul1Ig beim öffentlichen An
klägeril"echtz,ei,tig ei,ng,ebmcht rund nicht her,eits 
zurückgenommen und ihat Ider löffentliche An
kläg,er den Antnllg nicht schon Igemäß ,§ 90 der 
Str,aJproz,eßordnuJlJ& Qde'r dUlrch . Erhebung der 
Anklag,e erledigt oder die Verf.olgung dem Be~ 
lei,dWgt,en :als :Pr~vla'tankl~g,er übe'rltassen, so hat 
der Sb:liat-s,anwalt {das zu den Vefl'ichtungen der 
St'al;tt .. ~anwlahschaf.t ibeim Bezirksg~richt lbel11l'fene 
Organ) den Antl'lalg :dem Gerucht zu ühermittdn 
LInd den 'Beleidigten Id.Non· zu ibenachrichltilgen. 
Die Einhl'il1!gung de6 AntJr:liges beim öffentlich,en 
An!kläger 'gilt 'i_ndiesem iFlanaI~ Einhringung 
der Pr~vatla'l1!kl,age :bei Gericht.: 

(3) Hat vor dem Inkmfttr·eten des vorliegen
den -B-undies:g,es'etz,es ,der ISt,aatsal1'Wlalr (.das zu den 
'Verrichtung,en der St:liabsanwakschaft 'beim B·e
zirlksgericht berufene Organ) wegen einer der in 
den §§ 487 his 491 des Strafgesetzes mit Strafe 
bedrohten ,H<l!llIdLuulgen die 60nst nur aUlf Ver
lanlgen ,des Sele-idigtlen 've'r:folg:t wer,den ,~önnen, 
auf Grun,d der dur,ch AJoo. {I) aufg,ehobenen 
Bestimpmng,en s,chon die Anlkl:age erhoben, SQ 
Ir.ichtet sich das weit~re Verf,ahren n.ach dem Ibis
her~gen Re'cht; ·doch ~st der iBdeidigte hel"ech~igt, 
sich der vom. öffentlichen Ankläger ,erihobenen 
Anklage jederzeit anzus·chließen. 

§ 6. Mit der VoUziehul1!g dieses Bundesgesetzes 
istda6 iBimdesmi,niste'l1ium für Justiz im Ein;ver
nehmen mit dem Bunldesminilstenium für Inneres 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

I. 
Der ALliierte Rat 'hat bei einer Ülberprüfung 

der Tätigkeit 1der öst'err.eichischen Gerichte in 
.v olksgerichtsisach:en l.festgestdlt, .daß in Straf,ver
fahren wegen Verbrechen, ,die mit mindesten:s 
z,elhnjähriger Kerlkerstraf.e ibedwht :sind, die 
Arlbeitsla~t ,der Geri,chte durch zahlreiche An-

'suchen um Entha:ft.ung, die ",on Untersuchungs
häftlingen 'Ü:ft ohne ,die .geringste Aussicht .auf 
Erlfolg gestellt werden, in. beträchtlichem Aus
maß erlhöht wi,rd. Der Alliierte Rat hat des~alb 
die 'Einibrin.g,u'ng ,eines Gesetlzentwurfes ~ngeregt, 
demzufolge der Untersuchungsrichter des Volks
gerichtes ,niach Anlhiörung des Staatsanwaltes .ent
,cheiden sohl, ob ein derartiiger iEn®a!ftungs,antrag 
an das Oberlan1desgericht ,zulässig sei. 

Der vorliegen.de EnJOwur'f trägt ~d:iesem W unlSch 
, des Alliierten Rates &echnung (§ 1, Z. 2). Er 

5,chlägt vor, ,den Unter9uchumgsricht:er aHgemein 
all:s.o ,nicht nur in V oIks.gerichtssachen - zu 

ermächtigen, !Anträge auf Belas'sung des 'B,eschul
digten .a.uf frelemFuß oder auf Enthaft:uno- über 
d· ch "', Je ,na . § 194 &BO: der Gerichtsihof zweiter 
Instanz 'zu entschJeiden !hätte, weil das. dem 'B~
schuMi'gten zur \Last gelegte Ve.rbreche~ mit min
destens 'Zeihnj~rj,ger' Kerkerstrafe bedroht ist, 
aIs offenlbar unibegründJet 'Zu verwerfen, wenn 'der 
Untersuchungsrichter und der Staatsanwalt ii:ber
einstimimenld der überzeugung sin,d, daß Flil:!cht-, 
Verabr,edungs- o.der Wi,ederholungsgefahr v'Ür
liegt und; falls nur Fluchtgdaihr gegeben s,ein 
s~llte; di'e~e~ .Haftgrrun~d durch Srcherheits.Ieistung 
mcht beseltJ,gt werden 'kann, daß also die Unter~' 
suchungshaft aus einem 'dies,er Gründe ,und nid1t 
b'Joß aiUf Grund ,der Vorschrift' des § 180, 
Abs. (2), StPO. ;ge'boten ist. 

'Scheint .das dem Un,t,ersuchungsrichter oder 
dem Staatl5'a11!walt zrweil.fdhaft, so ist Ider Antrag 
dem Oberlandes,gericht 'Zur' Entsch,eiduillg vor
zqlege~" Diese j-egeLung 'verhürgt die Vorlage 
al:ler mcht 'von v,ornherein völlig aussichtsloser 
EntlIaft'ungS1anträge an ,den Geri'chtsrhof / erster 
InstanlZ, 60 daß R~chtsm~ttdl I&egen die Ver
,:e~tunlg des Antrages durch den Untersuchungs
rl~ter unlbedenlklich' ausgeschloss,en werden 
kK5Innen. 

DasiGesetiz zum Schu'tz·e der persönlichen Frei
~eit {R. G. iß1. Nr. 87/1862) steht dieser Regelung 
nicht entgeg~ni dentn es hefaßtsich mit der 
Frage der Beltas:sung des Beschu'ldi~ten auf 
frei·em Fuß undse;:n~r .En®a.ftung hei Ver
brechen, die mit mindestens zeihnjährig-,er Ker
kerstrafe hedrolht sin:d, über1haupt nicht. . Bei 
d:ie:sen ~et'lbrechen isterst~ur'ch die Stra~prozeß
novelle vom 5. [)ezem'ber 1918, St. G. BI. Nr:93, 
dem Gerichtsho'f zweiter Imtanz da·s Recht ein
geräumt 'Worden, die BeIassung des Beschuldi-g:t'en 
a.U1f freiem Fuß oder seine En:~hafturig ,zu !be-
willigen. . 

Die vorgeschh:geneErgänz<U11!gdes§ 194 StBO. 
schafft somit einerseits die Gew~r dafür, daß 
e;rn Enthiftungsantrag: dessen; iAussichtsiosigike~t 
nidn von vornhere.i,~ festsreht,de.m OherIanJdes~ 
gericht· 'ZUr Entscheidung vorgelegt wird, bedeutet 

;alber andererseits nicht nur eine iEnüastun'g der 
Gerichtshöfe ,zJWdter Instanz, sonder:n auch eine 
Sicherung g·egen ungerechtfertigte Verzögerungen 
des Verifalhrens. Angesichts der 'Zwingenden Not
wenidi:gikeit, den J u,stiebelhörden unnütze Arbeit 
zu ersparen 'und Strafverfa.hren jeder Art mÖlg
lichstzu heschleunigen, empfiehlt es sich, die 
neue B,estimmung 'aHgemeip. und nicht 'Moß für 
das V d~ksgeri,chtsverfahren in 'Kraft !Zu setzen. 
In dies·em Verfalhren ist die neue V orschrilft, oIhne 
diaß es ei'ner hesonderen Best:mmung !b.e:oürfte, 
auf Grund ,des § 3, Abs. (4), des Volbgerichts
ver'faihrens- und Vermögensverfallsgesetz-es (St. 
G. BI. Nr. 177/45) an:wendbar. . 

LI. 
Der Entwur,f benützt den du,rch den Wunsch 

des AI'!i.iterten Rates gegebenen Anlaß dazu; 
eine Errg.ä.llIzun:g mehrerer anderer stra:fve~falhrens_ 
rechtlicher Vorsd1fiftenv.()rzusch~agen, vor, allem 
zUm Zwecke ,der Entlastung der Just'izbe:hörden. 

1. Nach ,der herrschen,den Übung wird eine 
Auslieferung, wenn der A,p.szu:liefernde auch eine 
der inlä.ndi.schen Ger.ichtsbatikeit tUnterli~gende 
strafbare Handlung began'gen hat, erst bewilligt, 
sobald' das inläridische Stra:fverfa.hren durchge
führt unld .die durch das inländ>isch,e Gericht ver
hän1gte Strafe voHstrecktist. Diese' Regelung ist 
a1ber unter UmstäJnoden u11!zweckmäßig, nament
lich dann, wenn die inländische St-rafe gegenüber 
der, die über den 'Beschuldigten im Falle' der 
Ausilie'fewng voraussichtlich im Ausland verhängt 
würde, nicht ins Gewicht fällt. 

,Der Ent'WlUrlif will ,daher im Falle (ler' Ausllä<efe
runlg eines mehfler:er strafbarer ,Handlungen Be
schul di.gten Wiegen einzelner Verbrechen an 'eine 
ausländische' Regierung, dem Staatsanwalt das 
Recht einräumen., von der Verfolgung lim Inlla.n,de 
wegen :rnder'er Taten ·abzusehen oder unter dem 

. Vorbehalt 6'pätel'er VerfolglUntglZlurückzutreten, 
weI1ll1 'di,e Straf'e oder Maßnahme der B,esserung 
oder SkheflUng, zu ,der die inländische V,er:fol
gung führen kann, gegenüber .der Str,afe oder 
Maßna:hrri,e, auf die vo~aussich~l:ich um ,Ausland er
kannt wir:d,.nicht ,ins Gelwicht 'fällt (Knderung 
des § 34, Ahs. (2), 'StPO. - § 1, Z. 1, des Ent
wurfes): 1m Zusam'menhange damit wir,ddie Be
~oimmullig ,des § 363, Albs. (1), Z. 3, IStIPO. über 
die FortStetZIungd~ iStrafverfrahrems ,im 'FaHeeines 
V,erfolgurugsvorhehaltes geändert:(§ 1, .2. 3). Nach 
gleiterudem Recht list die Fortsetzung des IStraflVer
falhrens ,in ,ei.nem 50khenFa:lle nur ,dann zulässig, 
wen:n noch nidit mehr als ein Monat ver,stl1ich.en 
ist, seitdem ,da:s Gerii~1te r 11 t er, I'MtallZ ent-
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sChieden hat. KJÜnfnig soH die Fri.st - je. nach-. sicht mit· der des Staatsanw,altes Ubereinstimmt 
dem, ob die ührigen strafbaren Handlungen im (§ 3, Z. i). Das -gleiche soll 'für die Entscheidung 
Inland oder im Auslandabgeurneiilt worden sind darüber gelten, oIb ein Urteil 'eines deutschen 
- drei Monate oder cin Jahr betragen und erst ivhD~tär;gericht,es Qder SS-Gerichtes 'll3ich der Be
vom Eintritt der Rechtskraft ,des \Urte~es an zu freiu.njgs,amnestie ,für das Gebiet ;dier . RepuJblik 
laufen beginnen. D~e einmonatige Fr[.st hat sich Osterreich ab, ni,cht erifolg,tzu gelten, .hat (§ 4, 
nach den bish~rige-l1 lErfahrung'en .aJ.s zu kurz er- Z. 1), Mniliche IBestimmungen finden sich schon, 
wiesen; vöHig unzulänglich aber ist ,Slie; wenn der im .g~ltenden Recht{vgl§§ 401, Abs. {4),'401a, 
BeschlUld~gte wegen anderer strafbarer Band- Abs. (3), StPO.]. 
IU11lgen an d~s Ausland .ausgJe1.iefe.t utt]d dortaib- IH. 

geu.rtelilt worden ist. iDen Eintrittdcr lRemnskraft. Einem Bedürfnis ,der Volb'wirtschaft, daß sidl 
des UrteliJes für den Lauf der Frist ,ab; ·maß-· . b . k "f 'ch . 

b I cl nkt" . d h Ib eh "I cl hel dem Mangel an An el'ts ra ten n! t ,n.ur !ll 
ge, en zu e 'aren, 1St)· elSi a· g oten, w~'. er ' der Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie 
Staatsanwalt erst auf Grund desremt,skraftilgen 1 d 

immer dringender 'fülhIibar macht, wi I er 'Ent
UrteiJs wegen der übr.igen strafbaren Handlungen. wurf da.d~rch entgegenkomme!n, daß ~r d~n Auf-
beurteilen kann, O'b es geboten ist, ,die vor.beihal- : s,chuh und die Unterbrechung der Vollstreckung 
tene Verfolgung limInJand fortzugetrzen, ob sich . lk . ch f l'ch 

. von Frei'heitss-trafen aus . v,o' swutsa t 1 . en 
;also die VOl'1au~tzungen, V'dn denen er heim. Gründen :für zuEässi,g e!1klärt {Än:derung :der 

Vorb:ethah der Verfolgung ausgegr.lngen' ist, als un- . §I§ 40 un~d 401 a SoFO. _§ 1, Z. 5, des En't-
r~chtüg ,er'Wii~sen haben.' . 

wiUt1fes). 
Schließlich will der ':Entwurf im FaJle' der tAus- . :Schon wä~re.nd des ersten,Wdtkrieges waren 

Lieferungennes Zu .einer Freiheit55trafe Verurteil-' Vorsdui!&en ,ähnhd,;en Inlla,ltesdurch kais;er
ten die Möglichkeit schaffen, von' der Voll- liche Verordnungen ·(R.G.BI. Nr. 207/1914, 
streckung oder weiteren Vo,ustreckung ,der Frei- 183/1916), deren Geltung zeitlich auf Kriegs-, 
heitsstrafeabzU6eh~n oder die uTIvoJ.lzogene S'traf,e dauer beschränkt ware.n, erlassen worden. De~ 
oder den noch nicht vollstreckten Str'alfrest nach- Entwurf sieht von einer ,zeitlichen Begrenzung 
trägJich zu voHZiiehen, wenn de'r 'VerurteiTte in dler von ilhm vorgeschlagenen Bes~iml!llungen aib. 
das Inland zurückkehrt oder zurückgebracht_ Denn angesichrs, !der heispiellosen Schäden., die ,die 
wir:cl. (ErlgäTIzung des § 397 SttPO. - § 1, Z. 4, Vollkswirtschaft im ,letzten Krieg erlitten hat, 
des Entwudes). D:e biSiherige Regelung führt ins- läßt sich nichtatbsehen, wie lange es nötig sein 
be6ondered3.ll1n zu SchWlierigke'iten, wenn der wir,d, zu IFreiheitsstrafen Verurteilte voruher .. 
VerurteoiJte wegen dies' Ausl,ieferungsdeläktes im gelhend in Frdheit zu belassen oder auf freien 
Ausland 'voraus5.ichlt11ich zum Tode' verurteiIt wer- Fuß zu setzen,"~eil ihre Arheitskra,ft für die 
den wird. Die IAnordnung, daß von der Voll- Vollks'w:Jrtschaiftdrin'gend n.ötig ist .. 
streckung der im Inland verhängten Frei!heits- Wi,e nach gehendem Recht der Aufschub oder 
strafe gegen den Auözuliefernden abzusehen ast, die Unterbrechung der Stra.fvollstreckung aus 
soll auf Antrag des Stala:t!>Q,n,wahes -der zur An- Rücksicht a.uf den Verurteilten und seine iFamiLe, 
ordnung· der VoHstreckung berufene Vorsteher sollen: roün1fti<> ,die ,gleichen ',Maßna\hmen aus 
des Geriditshbfes erster' Instanz treffen, hM: er 'volks,wirtschaf~lichen Gründen Ibei solchen Frei
gegen .dlen Antrag des Staatsanwa1ltes Bedeniken, hei,tsst~alfen :zulässig sein, die ein Jalbe nicht ü1ber
so' soll der Gerichtshdf in e:me.r Versammlung steigen, Maßnahmen dieser Art sollen a~er nu~ 
von ,drei Richtern entsocheiden. Das gleiche gilt auf Antrag einer ,öffend'ichen Behör,de, mcht aut 
von der Anord'n~ng ,der nachtI'äglich.en Voll- Antrag des Verurteilten getroffen werden kön
streckung. Bei der Entscheidung werden äifmliche nen. Rechts:brechem, die nach der Art und dem 
Gesicht~punlkte_ ZU herücksichti'gen sein, wie nach Bewe~grundilhr.er s·tranbaren Hal1,dhing oder 
§ 34 StPO. ;bei .der Entscheidung des· Staats- ilhrern' ,Lebeuslwande1l für die Sich,erheit des 
aruwaltes uber das Alb6ehen OIder den Rücktritt Staates, der Person OIder des 'Eigentums beson;:lers 
von 'der Ver!fcYLgung im Fa,He dier lAuslieferung: geifahdich sind, darf weder ein Strafaufschub 
Es 'Wir,ddaher das Verhalmi& der im Inland' ver-' noch eine Strafunterbrechung 'gewährt werden. 
hängten Su;afezu Art un.d Ausmaß der 'Strafe, Dieser Grundsat'z .ist vOf.lden Gerichten bei 
die der Verul"teilte im Auslan,d zu erwarten hat der Entschei.dung ü1ber die Bewillig.ulng der bisher 
oder ,die er im Ausland tatsädllich verbüßt hat, in den §§ 401, und 401 a SuPO. geregelten Be
maßg:ebellid sein. güns,tig,ungen als setbstverständlich eingehalten 

·Ein:e älhnliche Regelung, wie sie für die Voll- wor·den; der Entwurf legalisiert ,diese durchlus 
streckung dler Strafe im Falle der Auslieferung gel"echtfert~gte Praxi's, .indem er den angeführten 
vorgeschlagen ist, soll auch für' .die Vollziehung Grundsa:tz aUgemein für jede Art des Aufschubes 
der ,Unterbringung im Anbeiltslhaus, gelten (§ 2): oder der Un'terbl"echung der Strafvoll~:iehung als 

2. Um richter1iche Aribeitslkräfte zu ersparen, verihindli.che Norm aufsteHt. ,Er trifft ferner eine 
schläge der Entwurf v-or, posimve Entscheidtm?,~il dem geltenden Recht fremde Vorso~ge für :den 
über die Tilgung von Verurteilungen dem Vor- 'Fall,des Mißbrauches der Freiheit durch .den Ver
sitzen'den allein z~ über'tragen, wenn seine An- urteilen, indem. er unter ,dieser Voraussetzung 
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den Widerruf des Strafauis·chulbes odierder ifa,hreneier Z. 2 ,des ,§ 2, iAlbs . .(1), eine geäDide1"te 
Un'tdbrechung der Stra'fvoUstreckung anol1dnet. Fass,u:rug ·~egeben. lmGesetz vom 10. Juli 1945, 

Der [)aJuer eines StraifaufscQubes aus vdkswirt- St. G.,ßt ~r.62, über eiie WiederhersteDlung des 
schaft1ich~n G11Ünden ist - ebenso wie es bishe~ österreich:is.chen Tilgungsrechtes ist ,diese Ände
be~m Aufschub aus eim.eIwirtschaftlichen Grün- fUUlgUlIllbel"Ücksichti.gt 'geblieben. Da in: den Til
den der Fall war - keine starre Grenze gesetZt. gu,ngsvorschriften - sdbst .t'Ür den Fall,'.daß die 
Der Entwurf Ülbernnmt jedoch aus ,eiern gelten- Todesstrafe in Zukunft nicht mehr vethängt 
den: Recht die :Bestimmung,. daß der A.ufschubdas wer,ciendarf - .für die Vergangenheit auf Ver
unbedingt noowendi'ge' Maß nicht überschreiten urteiLungenzum Tod mit fl,achfoLgender Begnadi
darf und in leier Regel . :p,i,cht mehr als sech~ gung Bedacht genommen werd~n muß, schlägt 
Monate betra;gen soill. Ein Strafau:fscllUlb, durch . der Entwur.f· eine entsprechend:e Änderung der 
den eiie V oHstreckung .der Strafe um' mehr ah an:gefiiJhrten 'Gesetzesstell~ vor {§ 3, Z. 1). 
sechs Monate seit dem Eintritt der Rechtskraft 3. In der 'Befreiu'lJ!gsamnestie stehen infolge eines 
des Urteils hinausgeschdben 'würde, soll künf- Redalktioosrversehens die ,Bestilmttn'Ul11 gen 'der Iit. a 
ti:g - mag er aus ein'zd- oder vd~k&wirtschaft- und ciet Et. a:, des § 12~' Abs. (1), in einem un
-lichen Grün'den 'beantra'gt werden - nur vom losharen Widmpruch 'zuleinander .. Dieser sol,l 

.. Oberlande9gericht ibewimgt werden dürfen, also ,durch ,§ 4, Z. 2, d~s EntwurJes Ibeseitigt wereien j 
niicht

l 
wie bisher milt Zustimmung des Staats- V. 

anw,a!es vom Gerichtshof erster Instanz, um 
ISchließrich schlägt der- Entwurf (§ '5) vor, die ein·er aHm nachgiebigen Haltung der er'kennen-

deI)" Gerichte gegenülber Strafaufschubgesuchen inden Jalbren '1934 und 1935 erlassenen ve11fah
ein Ende zu machen. C . rensrechtEchen lSonder:vorschrHten ülber die Ver-

Während die Ullterlbrechung des '5trafvol,Lzuges Jol~ung und IBestr3Jfun:g von übertretun.gen ,gegen 
die Sicher'heit der Ehre aufzuheben, wonachdi,\! 

aUiS Fann'ilienrücksichten nach geltendem Recht du.rch ein:e A11Izeige oder eine oMiheiloun,g3Jn eine 
n,ur 'f,ür ,die Dauer von höch:s.tens ,acht Ta:gen be-
willigt werden kann; soll die 'Unterbrechung aus Behörde .oder an ein !behördlliches Organ began-
vü~ksw:iI1tschaftlichen Gründen für höchstens drei genen Elhren:beleidig.ungengrun,dsätzlich vom 

Staa.ts:mwaJt auf. Antrag des Belei-digten, vpn Monate ,zulässi'g sein. " 
diesem als Prilvata:nlkläger a.ber nur ,d'annverfolgt 

IV. wer:deri können, wenn iJhmdler Staats'anwalt die 
Der Ent.~urf iberich·u,gt ferner elmge in ver-' Verfolgung IÜ:berlassen hat. Diese Sonderrege.J.ung 

sch'iedenen ge~et'zlichen Vorschriften unterla1,l,fene hat sich hi's. zur Befreiung österreichs vielfadl 
Redakti.onsversehen, die bei der Rechtsanwen- geradezu rzugunsten des Denunziamtentums ausge-

. dung zu Schwierigkeiten geführt' ,ha:l"en. wirkt; mag das auch: seitlher nicht mehr der Fall 
. 1. Die in ,der Stra~pr.ozeßordnung (§ 466) mit sein, s.oist es :doch nicht angebracht, diese ver-. 

drei Tagen feSttgesetlzte Frist !für die Anmeldung fa'hrensrechdidIen Sondervorschriften in Geltung 
, der ,Berufung gegen Vrteile ,der Bezirksgerichte zu belassen. Reichen die Bestimmungen de, Straf

war durch ,die Verordnung vom 19. August 1942, gesetzes zu ~iner wir'k!ialffien :Bekämp:fungdes 
Deutsches' R. G. lBt I S. 527, auf ei:ne Woche Denun:ziantenunwesenS' nicht aus, so ist. eine .ent-. 
verlängert würden. ,Bei der Wiederverlautb:lrung sprechende Änderung des Strafgesetzes nicht ruber 
der österreichischen Stra!fprozeßordnung ist .,die eine SttralwerfahrensrechtLiche S!mderr,egelungdas 
dreitägi'ge Fnistzwar jm § 466, Ahs. (1): StPO. richtige ,Mittel, Aibhilife zu. schaff;en. 
wieder eingeiiülhrt w.orden" im § 466, Albs. (2), Die 'materieHrocbtliche Vorschrift des Art. n 
aJber die iFriSit von einer Woche ~ersehent1j.ch des .Bun:desgesetzes, B.G.Hl. 1934 n Nr. 214, 
stehen :g~hlielbe'u {§ 1, Z.6, des Entwurf.es). ü1ber die Straflosigkeit von .Beschimpfungen u'nd 

2. Tm Gesetz ü:ber die Tilgung der Verurtei- Mißhandlungen, .die durch gerechtfertigte Ent
Jung Ihat~ das Strafrechtsänderungsgesetz J 934, rüstmng über einunm:ittelbar ,v.orauSlgehende.s 
B. G. BI. ]1 Nr. 77, mit Rücksicht auf di~ Wie,der- Verhalten ei,nes anderen entschuLdbar sind, will 
einführung ,der Todesstrafe im ordentlichen Ver.c der Entwurf bestehen lassen. . 

401 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 6

www.parlament.gv.at




